
STARZACH 

 
  
 Amt: Finanzverwaltung 
 Az: 131.17 
 
 Gemeinderat 
 

- Drucksache  
 
- Tischvorlage  
 
  

 
 Vorlage Nr.           33 / 2018 
 
 
 zu TOP    8             öffentlich 
 
 
 zur Sitzung am 23. April 2018 

   
Betrifft: 
 

Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl des Feuerwehr-
kommandanten der Gesamtwehr Starzach, der 
Abteilungskommandanten der Feuerwehrabteilungen Bierlingen 
und Wachendorf sowie deren jeweiligen Stellvertreter 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
- siehe Drucksache - 

 
 

 
Anlagen: 

 -/- 
 

 
 

 12.04.2018                   
 Datum   Bürgermeister           Amtsleiter  
     Thomas Noé             Tobias Wannenmacher  
 

Sitzungsvorlage 

X 
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SACHDARSTELLUNG: 
 
 
 
Nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes in Verbindung mit § 10 Absätze 2 bis 5 der Feuerwehrsatzung 
der Gemeinde Starzach vom 27.09.2016 wird der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und sein 
Stellvertreter durch die aktiven Angehörigen der Gemeindefeuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren in 
geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung durch den Gemeinderat zur Wahl vom Bürgermeister 
bestellt. 
 
Nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes in Verbindung mit § 10 Abs. 13 der Feuerwehrsatzung der 
Gemeinde Starzach werden auch die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten der aktiven 
Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Stellvertreter von den aktiven Angehörigen der 
jeweiligen Abteilung in geheimer Wahl für die Dauer von ebenfalls fünf Jahren gewählt. Auch diese 
Wahlen bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats. Ebenso wird auch dieser gewählte Personenkreis 
vom Bürgermeister zu ihren Ämtern bestellt. 
 
 
 
STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
 
Bei der diesjährigen Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Starzach und bei den 
Hauptversammlungen der Feuerwehrabteilungen Bierlingen und Wachendorf werden bzw. wurden die 
Kommandantenämter, sowie deren Stellvertreter neu gewählt. Da die Hauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Starzach (Gesamtwehr) am 14.04.2018 stattfindet und die Tagesordnung zur 
Gemeinderatssitzung mitsamt Drucksachen bereits am 13.04.2018 versendet werden muss, werden die 
in der Hauptversammlung gewählten Personen den Gemeinderatsmitgliedern noch rechtzeitig vor der 
Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, damit eine ordnungsgemäße Zustimmung des 
Gemeinderates hierzu erfolgen kann. 
 
Folgende Ämter bzw. folgende Personen wurden gewählt, welche der Zustimmung des Gemeinderats 
und der Bestellung durch den Bürgermeister bedürfen: 
 
Gesamtwehr 
 Abteilungskommandant: (wird nachgereicht) 
 dessen Stellvertreter: (wird nachgereicht) 
 
Abteilungswehr Bierlingen 
 Abteilungskommandant: Alexander Jüstel 
 dessen Stellvertreter: Heiko Pape 
 
Abteilungswehr Wachendorf 
 Abteilungskommandant: Michael Eberhard 
 dessen Stellvertreter: Dominik Schuler 
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Seitens der Verwaltung ergeht folgender 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Wahl des Kommandanten der Gesamtfeuerwehr zu und 
beauftragt den Vorsitzenden, den Gesamtfeuerwehrkommandant zu seinem Amt zu 
bestellen. 

 
2. Der Gemeinderat stimmt der Wahl des stellvertretenden Kommandanten der 

Gesamtfeuerwehr zu und beauftragt den Vorsitzenden, den stellvertretenden 
Gesamtfeuerwehrkommandant zu seinem Amt zu bestellen. 
 

3. Der Gemeinderat stimmt der Wahl der Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, 
Abteilungswehren Bierlingen und Wachendorf zu und beauftragt den Vorsitzenden, Herrn 
Alexander Jüstel und Herrn Michael Eberhard zu ihren Ämtern zu bestellen. 
 

4. Der Gemeinderat stimmt der Wahl der stellvertretenden Abteilungskommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr, Abteilungswehren Bierlingen und Wachendorf zu und beauftragt den 
Vorsitzenden, Herrn Heiko Pape und Herrn Dominik Schuler zu ihren Ämtern zu bestellen. 

 
5. Die Verwaltung wird beauftragt, das Erforderliche zu veranlassen, insbesondere das 

Wahlergebnis dem Kreisbrandmeister mitzuteilen. 
 


	Sitzungsvorlage
	 Datum   Bürgermeister           Amtsleiter 

